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Hygienekonzept des SV „Bohnental“ Scheuern für den Training- und Spielbetrieb 
zum Umgang mit und Schutz vor SARS-CoV2-Covid19 

 

1. Grundlagen 

- Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück ins Spiel“ 

- Handlungsempfehlungen des Saarländischen Fußballverbandes e.V. 

- die aktuelle Verfügungslage des Saarlandes vom 24. August 2020 

- die Bestimmungen der Gemeinde Tholey 

 

2. Geltungsbereich 

Das Konzept gilt für alle Trainingseinheiten und Spiele der SG Scheuern-

Steinbach/Dörsdorf, der AH Bohnental, der JFG Schaumberg-Prims und der 

Fußballjugend Bohnental/Hasborn auf der Sportanlage „Hausterheck“ in 

Scheuern, sowie für alle privaten Veranstaltungen und auszuführenden Arbeiten 

am Sportplatz und im Sportheim. 

 

3. Ansprechpartner für den SV Scheuern 

Dirk Schmidt 

Kirchstr. 6 

66636 Tholey-Scheuern 

Kontaktnummer: 01751847243 

 

4. Allgemeine Regeln 

- grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes (1,5 Meter) in allen 

Bereichen außerhalb des Spielfeldes, im Sportheim und auch beim Einlass 

zum Sportgelände 

- sollte dies nicht möglich sein, oder auf Anordnung, muss ein Nasen-

Mundschutz getragen werden 

- ein Nasen-Mundschutz muss mitgeführt werden 



- Handdesinfektion beim Einlass durchführen 

- in Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 

einzuhalten 

- keine Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen)  

- beachten der Hust- und Nies-Etikette 

- Toiletten nur einzeln aufsuchen 

- Empfehlung zum mindestens 30-sekündigem Waschen der Hände mit Wasser 

und Seife, Hinweise zum „richtigen“ Händewaschen hängen in den Toiletten 

- bei Erkältungssymptomen, Husten, Fieber (ab 38 °Celsius) oder Atemnot 

zu Hause bleiben, auch, wenn sich diese Symptome bei Personen im selben 

Haushalt zeigen 

- geschlossene Räume nur mit Mindestabstand betreten, Mund-Nasen-Schutz 

wird empfohlen, gegebenenfalls die Räume nacheinander gestaffelt nutzen 

- den Aufenthalt in geschlossenen Räumen auf ein notwendiges Minimum 

reduzieren 

- alleine, oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt anreisen 

- eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb, sowie als Zuschauer an 

Sportveranstaltungen, ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 

Gesundheitszustand 

- Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. dürfen diese erst gar nicht betreten und können am Einlass 

abgewiesen werden 

- alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben 

 

5. Regeln für Zuschauer 

- es erfolgt eine Registrierung der Zuschauer unter Angaben des Namen, der 

Adresse und einer Telefonnummer 

- bei Personen aus einem Haushalt genügt die Registrierung einer Person 

- eine Übermittlung der Daten erfolgt ausschließlich an das jeweils zuständige 

Gesundheitsamt 

- die erhobenen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben spätestens vier Wochen nach dem 

Ausrichtungstermin unwiderruflich gelöscht 

- der Einlass ist nur vom Zugang aus der Kirchstraße möglich, der Zugang von 

der Straße „Zur Hirtenwies“ ist gesperrt 



- der Aufenthalt ist nur in den Zonen 3 und 4 gestattet 

- ist das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes nicht möglich muss ein Nasen-Mundschutz 

getragen werden 

- dem Tragen eines Nasen-Mundschutzes ist auch auf Anordnung 

nachzukommen 

- die Nutzung der Tribüne ist nur auf den ausgewiesenen Sitzplätzen erlaubt 

(schwarzes Kreuz) 

 

6. Regeln für Spieler*innen im Spielbetrieb 

- es erfolgt eine Registrierung der Spieler und Verantwortlichen der Heim- und 

Gastmannschaft, empfohlen wird das vorzeitige Ausfüllen der Vorlage des 

SFV: „Erhebung von Kontaktdaten im Rahmen einer ggf. notwendigen 

Nachverfolgung bei Ausbruch einer SARS - CoV - 2 Infektion“, die 

gegebenenfalls vor Ort noch abgeändert werden kann 

- eine Übermittlung der Daten erfolgt im Bedarfsfall ausschließlich an das jeweils 

zuständige Gesundheitsamt 

- die erhobenen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben spätestens vier Wochen nach dem 

Ausrichtungstermin unwiderruflich gelöscht 

- Desinfektionsmittel, Seifenspender und Einmalhandtücher werden zur 

Verfügung gestellt 

- es dürfen sich maximal 17 Personen pro Mannschaft in Zone 1 befinden 

- 1,5 Meter Abstand beim Einlaufen und auf der Auswechselbank 

- keine Begrüßungsrituale 

- eigene, am besten beschrifteten, Trinkflaschen verwenden 

- kein Spucken, Hust- und Niesetikette beachten 

- kein Körperkontakt beim Jubeln 

- Teambesprechungen möglichst im Freien 

- vor Aufnahme des Spielbetriebs werden alle Personen, die in den involviert, 

sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert, dies gilt im 

Spielbetrieb für den Heimverein, aber auch für Gastvereine, Schiedsrichter und 

Funktionsträger 

- alle Trainer und Vereinsverantwortlichen des Heimvereins sind in das 

Hygienekonzept eingewiesen 



- in den Kabinen gilt: Nase- und Mundschutz tragen, ansonsten den 1,5 Meter 

Mindestabstand halten 

- Aufenthalt nur solange wie unbedingt nötig 

- Duschen: es wird gestaffelt  in Fünfergruppen geduscht, wobei zunächst der 

Gastverein die Duschen nutzen kann 

- nach jedem Spiel werden die Umkleiden und Duschen gereinigt und 

Kontaktflächen desinfiziert 

- für die Einhaltung der Hygieneregeln in der Gastkabine ist der Gastverein 

verantwortlich 

 

7. Regeln für Spieler*innen im Trainingsbetrieb 

- vor Aufnahme des Trainingsbetriebs werden alle Personen, die in den 

Trainingsbetrieb involviert, sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert  

- es erfolgt eine Registrierung der Spieler und Verantwortlichen über den 

jeweiligen Trainer 

- eine Übermittlung der Daten erfolgt im Bedarfsfall ausschließlich an das jeweils 

zuständige Gesundheitsamt 

- die erhobenen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben spätestens vier Wochen nach dem 

Ausrichtungstermin unwiderruflich gelöscht 

- Desinfektionsmittel, Seifenspender und Einmalhandtücher werden zur 

Verfügung gestellt 

- es dürfen sich maximal 35 Personen in Zone 1 befinden 

- keine Begrüßungsrituale 

- eigene, am besten beschrifteten, Trinkflaschen verwenden 

- kein Spucken, Hust- und Niesetikette beachten 

- kein Körperkontakt beim Jubeln 

- in den Kabinen gilt: Nase- und Mundschutz tragen, ansonsten den 1,5 Meter 

Mindestabstand halten 

- Aufenthalt nur solange wie unbedingt nötig 

- Duschen: es wird gestaffelt  in Fünfergruppen geduscht 

- nach jedem Training werden die Umkleiden und Duschen gereinigt und 

Kontaktflächen desinfiziert 



- die Zone 1 wird ausschließlich über den Zugang links vom Sportheim betreten 

und verlassen 

 

 

8. Regeln für Besucher der Gaststätte im Sportheim 

- die Organisation währen der Spiele wird wie folgt gehandhabt: 

- Aufstellen eines Spuckschutzes 

- Tragen von Einmalhandschuhen durch das Verkaufspersonal 

- Bereitstellung von Desinfektionsmitteln zur Handdesinfektion ( regelmäßige 

Anwendung) 

- Getränkeverkauf erfolgt in Flaschen 

- Kaffee und Kuchenverkauf erfolgt mit Einweggeschirr 

- der Aufenthalt am Sitzplatz ohne Abstand oder Mundschutz ist nur innerhalb 

der soziale Bezugsgruppe (max. 10 Personen) möglich 

 

9. Reinigung und Desinfektion 

- Reinigung und Desinfektion der Kabinen und Duschen nach jedem Training 

und Spiel 

- Reinigung und Desinfektion der Verkaufsstellen nach und vor jedem Spiel 

- Reinigung und Desinfektion des Sportheimes nach jedem Training und Spiel 

- Reinigung und Desinfektion der Schiedsrichterkabine nach jeden Spiel 

- die Reinigung und Desinfektion der oben genannten Bereiche wird 

dokumentiert 

 

10. Zoneneinteilung (vgl. Anlage) 

In den Zonen 1 und 2 befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb 

notwendigen Personengruppen: 

- Spieler 

- Trainer 

- Vereinsverantwortliche 

- Schiedsrichter 

- Sanitäts- und Ordnungsdienst 

die Zone 1 wird ausschließlich über den Zugang links vom Sportheim betreten und 

verlassen 

Die Zone 1 und Zone 2 sind für alle Besucher gesperrt!  



Der Zugangsweg zu den Zonen 3 und 4 ist nur über den Eingang Kirchstraße 

erlaubt. Am Eingang zur Zone 3 erfolgt die oben beschriebene Registrierung der 

Besucher. Vor dem Betreten der Zone 3 werden alle Besucher dazu aufgefordert 

eine Handdesinfektion, mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel, 

durchzuführen. 

 

 

 

 

Dieses Konzept gilt, bis gesetzliche Verordnungen eine Anpassung 

erforderlich machen. 

Mit dem Zutritt zur Sportanlage erklärt die betreffende Person ihre 

Einwilligung zum Hygienekonzept des SV Scheuern. 

Bei Verstößen gegen das Konzept kann vom Vorstand ein Verweis vom 

Vereinsgelände ausgesprochen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage: Zoneneinteilung       3 

                 

1   Zugang gesperrt 

       3 

 

   1 
     3          3 
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3     3 Ausgang     2 

     3     Eingang 

 

 

1: Innenraum/Spielfeld 

2: Umkleidebereich 

3: Publikumsbereich 

4: Gastronomiebereich 
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